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Vergebung »Ott Staatsarbeiten
im ^Canton 0?urgàw.

Betreffenb- Sergebung oon Arbeiten unb Sieferungen
für öen éfaat îjat ber PegierungSrat eine Serorbnung
cvfdffcn.

tinter bem 2Üel. „Allgemeine Seftimmungen"
roirb oerfügt, bafj Arbeiten, weldje com (Staate auSge»

fiif)tt loerben, öffentlich auSgej'd)rieben werben muffen.
Sluigènommen finb bie Arbeiten, meiere ber (Staat felbft
in Dtegie übernimmt. ®ie Bewerbung tann auf einzelne
bireif einjutabenbe Bewerber befct)ränft merben in fällen
bringtidjer Statur, ober raenn bie Stu§fcf)reibung ju feinem
®rgebnis geführt hat ufm. SBenn ber Boranfd)lag
ffr. 1000 nid)t überfteigt, ober wenn eS fid) um Slot»
fianbSarbeitenJ>anbelf unb wenw bie SütSführung befon»
bere Befähigung erforbert, ober burd) Patentfd)ut),
befcf>räntt ift, fo fann bie Arbeit ofme AuSfdjreibung
oergeben werben. Bon ber Bewerbung tonnen Unter-
neïjriter auêgefdftoffen werben, welche frühere Arbeiten
nic|t pertragSmäfjig ausgeführt, furj oorfjer wieberholt
Arbeiten erhalten ober bie Borfchrtften betreffenb Arbeiter»
fürforge ni(|t befolgt haben. Abfchnitt 2 befiimmt, baff
bie AuSfchreibung in ben feageSblättew eoentueß
inSolal» ober ffachblättern p erfolgen habe. S)ie AuS»
fcfireibung foil auf ©runb fertiger projette erfolgen, bie
öebingungen, ©egenftanb unb Umfang ber Arbeit genau
umf^reiben. Arbeiten, bie ju jeber (jaïjreSzeit ausgeführt
werben fönnen, finb fo frühzeitig auSzufdjreiben, bah fi®
in ber für baS betreffenbe ©ewerbe füllen ßeit auSge»
führt werben fönneri. ®ie ffrift zur ©inreichung oon
Angeboten foil minbeftenS, je. nad) Umfang ber Slrbeit
10—14 £age betragen. Abfdjnitt 3 unb 4 hanbeln oon
ben genaueren Borfd)riften über ©irtreicl)ung unb
Eröffnung oon Singe boten. (jm 5. Abfdjnitt
wirb feftgelegt, bafj für ben .gufchtag uid)t bie
ntebrigfte ff orberung, fonbern ein in jeber Beziehung
annehmbares, bie tüchtige unb' rechtzeitige Ausführung
nwglidjft gewährleiftenbes Angebot, mafjgebenb fein foil.
|erner foil bei annähemb gleichwertigen Singeboten auf
Mung ober möglichste Abwechslung unter ben Submit»

înw ^adjt genommen werben, wenn bie 'betreffenden
rbetten nicht, ober nur zu wefentlief) ungünftigeren Sebing»

aufgeführt werben fönnen. Bon ber Berücl»
œ V ;auSgef<hloffen finb Singebote, welche
»fbrbern, bie zu ber betreffenben Slrbeit in einem

Dn.al'it.^^öerhättniffe flehen, bah eine orbnungSgemäfje

If^ung nid)t erwartet werben fann (Unterangebote)

front • 'P®rfmale uttgenügenber ©rfaljrung unb ©aefp

^ unlautern SBettbewerbeS an fid) tragen.
iJv? zeitgemäh ift auch bie Bestimmung, bag

»« ®srücfftd)tigung ebenfalls auSgefd)toffen finb
M? 1? Unternehmern, welche für tüchtige, pünft*

Wt g-®°^~iünbige SluSführitng bie erforberlictje Sicher»
behind bieten ober Söhne zahlen, - ober Arbeits»

Sangen ftetlen,. welche hinter ben in intent ©e=

werbe üblichen Söhnen bezieljungSweife ArbeitSbebing»
ungen zurüefftehen. SllS üblich e Söhne gelten oor allem
biejenigen, welche in Sohntarifen enthalten finb, bie

gemeinfam oon Unternehmern, Unternehmernerbänb en
unb Slrbeiterorganifationen aufgeteilt worben finb. Ueber»

nommene Arbeiten bürfen nicht an Unterafforbanten
oergeben werben. ®ie Unterafforbe finb ber Beljörbe
Zur ©enehmigung oorzulegen, unb bleibt ber erfte Unter»

nehmer ber Behörbe gegenüber für bie übernommene

Serpflidjtung oerantroortlid). Um fefigufteüen, ob ein
Bewerber bie üblichen Söhne bezahle unb billige SlrbeitS»

bebingungen flelle, finb bie oergebenben Behörben berech»

tigt, ihm zur fchriftlichen Beantwortung fragen über bie

fpölje ber Söhne, Arbeitszeit, 3ahl ber Sehrlinge, Sohn»

Zufchlag für Üeberftunben u. bgl. oorzulegen. Sen bei

oergebenen Slrbeiten befc£)äftigten Slrbeitern ift ber Sohn
minbeftenS alle 14 »tage auszuzahlen ®ie SluSzahlung
barf nicht in einer SBirtfcljaft erfolgen. Slrbeitern, bie

burch anerfannten Unfall arbeitsunfähig geworben finb,
ift auf Verlangen baS annähernbe SohnbetreffniS alle
14 £age auszuzahlen, ffür Üeberftunben müffen minbe»

ftenS 25 Prozent, für Stachtarbeit 50 Prozent Sohn»

Zufcf)lag bezahlt werben, fofern nicht Tarife zwifdhen
Slrbeitern unb prinzipalen eine anbere ©ntfdjäbigung
oorfehen. feie Slrbeiter finb gegen Unfall zu oerfichern.
Sei Sauarbeiten bürfen ber Unternehmer unb fein
SluffichtSperfonal ©etränfe unb SebenSmittel weber felbft
an bie Slrbeiter oerfaufen, nod) an einem folchen Ser»

faufe beteiligt fein. $er legte Slbfdjnitt 6 ber Serorbnung
bezieht fi^ auf ben SertragSabfd)tu£ zmifdhen

Sehörben unb Unternehmer, ber fd)riftlich abgefd)Ioffen

werben muff. ®ie SertragSbefümmungen müffen alle

ber Sergebung zu ©runbe liegenben Sebingungen ent»

hallen, inSbefonbere betreffenb SollenbungS» unb Seil»

friften, ßahlungSbebingungen, Üonoentionalftrafen, Slb»

nähme ber Slrbeiten, Sauer unb Umfang ber zu letfienben

©arantie. ©rftredt fich bie Ausführung über etnen

längeren (Zeitraum, fo finb angemeffene SlbfdjlagSzahlungen

ZU leiften; biefelben bürfen fid) bis auf 90 Prozent beS

SSerteS erftred'en, auf welchen bie Arbeit im Momente

ber Seilzahlung gefdjägt werben ïann. Sie Kaution

foil in ber Siegel 10 Prozent ber UebernahmSfumme

nicht überfteigen. Honoentionalftrafen finb in ber Siegel

nur auSzubebingen, wenn ein erhebliches (jutereffe an

ber rechtzeitigen SertragSerfüllung beftel)t, ihre .g)öf)e foil
fid) in angemeffenen ©chranfen holten. Sütel) etnen,

jebod) nicht gefährlichen ©treitparagraphen weift bte

Serorbnung auf, ber folgenbermaffen tautet : „©treilS,
welÀe währenb ber Ausführung ber Arbeiten eintreten,

feilen in Sezug auf Serlängerung ber SollenbungStermtne

in Setradjt gezogen werben, fofern bem Unternehmer

lein Serfdiutben an ber ©nlftehung beSfelben nad)ge»

wiefen werben lann."
®ie Serorbnung tritt mit bem 1. September 1910
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Vergebung von Staatsarbeiten
im Aanton Shnrgau.

Betreffend Vergebung von Arbeiten und Lieferungen
für den Staat hat der Regierungsrat eine Verordnung
erlassen..

Unter dem Ttiel „Allgemeine Bestimmungen"
wird verfügt, daß Arbeiten, welche vom Staate ausge-
führt werden, öffentlich ausgeschrieben werden müssen.
Ausgenommen sind die Arbeiten, welche der Staat selbst
in Regie übernimmt. Die Bewerbung kann auf einzelne
direkt einzuladende Bewerber beschränkt werden in Fällen
dringlicher Natur, oder wenn die Ausschreibung zu keinem

Ergebnis geführt hat usw. Wenn der Voranschlag
Fr. 1000 nicht übersteigt, oder wenn es sich um Not-
standsarbeiten handelt und wenn die Ausführung beson-
dere Befähigung erfordert, oder durch Patentschutz,
beschränkt ist, so kann die Arbeit ohne Ausschreibung
vergeben werden. Von der Bewerbung können Unter-
nehmer ausgeschlossen werden, welche frühere Arbeiten
nicht vertragsmäßig ausgeführt, kurz vorher wiederholt
Arbeiten erhalten oder die Vorschriften betreffend Arbeiter-
fürsorge nicht befolgt haben. Abschnitt 2 bestimmt, daß
die Ausschreibung in den Tagesblättern eventuell
in Lokal- oder Fachblättern zu erfolgen habe. Die Aus-
schreibung soll auf Grund fertiger Projekte erfolgen, die
Bedingungen, Gegenstand und Umfang der Arbeit genau
umschreiben. Arbeiten, die zu jeder Jahreszeit ausgeführt
werden können, sind so frühzeitig auszuschreiben, daß sie
in der für das betreffende Gewerbe stillen Zeit ausge-
führt werden können. Die Frist zur Einreichung von
Angeboten soll mindestens, je. nach Umfang der Arbeit
lb—14 Tage betragen. Abschnitt 3 und 4 handeln von
den genaueren Vorschriften über Einreichung und
Eröffnung von Angeboten. Im 5. Abschnitt
wird festgelegt, daß für den Zuschlag nicht die
niedrigste Forderung, sondern ein in jeder Beziehung
annehmbares, die tüchtige und rechtzeitige Ausführung
möglichst gewährleistendes Angebot, maßgebend sein soll.
Ferner soll bei annähernd gleichwertigen Angeboten auf

î
àng oder möglichste Abwechslung unter den Submit-

Men Bedacht genommen werden, wenn die betreffenden
arbeiten nicht, oder nur zu wesentlich ungünstigeren Beding-
ungM ausgeführt werden können. Von der Berück-

« ?^ llun g au s geschlo ' s e n sind Angebote, welche
Mo fördern, die zu der betreffenden Arbeit in einem

Ans?^^ßverhältnisse stehen, daß eine ordnungsgemäße
Mühwng nicht erwartet werden kann (Unterangebote)

km«, î
Merkmale ungenügender Erfahrung und Sach-

oder des unlautern Wettbewerbes an sich tragen,

à B à zeitgemäß ist auch die Bestimmung, daß

Aàk? àmcksichtigung ebenfalls ausgeschlossen sind

uI, von Unternehmern, welche für tüchtige, pünkt-

Knt ì vollständige Ausführung die erforderliche Sicher-
beding

-
bieten oder Löhne zahlen, - oder Arbeits-

gungen stellen,, welche hinter den in ihrem Ge-

werbe üblichen Löhnen beziehungsweise Arbeitsbeding-
ungen zurückstehen. Als übliche Löhne gelten vor allem
diejenigen, welche in Lohntarifen enthalten sind, die

gemeinsam von Unternehmern, Unternehmerverbänden
und Arbeiterorganisationen aufgestellt worden sind. Ueber-

nommene Arbeiten dürfen nicht an Unterakkordanten
vergeben werden. Die Unterakkorde sind der Behörde
zur Genehmigung vorzulegen, und bleibt der erste Unter-
nehmer der Behörde gegenüber für die übernommene

Verpflichtung verantwortlich. Um festzustellen, ob ein
Bewerber die üblichen Löhne bezahle und billige Arbeits-
bedingungen stelle, sind die vergebenden Behörden berech-

tigt, ihm zur schriftlichen Beantwortung Fragen über die

Höhe der Löhne, Arbeitszeit, Zahl der Lehrlinge, Lohn-
zuschlag für Ueberstunden u. dgl. vorzulegen. Den bei

vergebenen Arbeiten beschäftigten Arbeitern ist der Lohn
mindestens alle 14 Tage auszuzahlen Die Auszahlung
darf nicht in einer Wirtschaft erfolgen. Arbeitern, die

durch anerkannten Unfall arbeitsunfähig geworden sind,
ist auf Verlangen das annähernde Lohnbetreffnis alle
14 Tage auszuzahlen. Für Ueberstunden müssen minde-

stens 25 Prozent, für Nachtarbeit 50 Prozent Lohn-
Zuschlag bezahlt werden, sofern nicht Tarife zwischen

Arbeitern und Prinzipalen eine andere Entschädigung
vorsehen. Die Arbeiter sind gegen Unfall zu versichern.
Bei Bauarbeiten dürfen der Unternehmer und sein

Aufsichtspersonal Getränke und Lebensmittel weder selbst

an die Arbeiter verkaufen, noch an einem solchen Ver-
kaufe beteiligt sein. Der letzte Abschnitt 6 der Verordnung
bezieht sich auf den Vertragsabschluß zwischen

Behörden und Unternehmer, der schriftlich abgeschlossen

werden muß. Die Vertragsbestimmungen müssen alle

der Vergebung zu Grunde liegenden Bedingungen ent-

halten, insbesondere betreffend Vollendungs- und Teil-

fristen, Zahlungsbedingungen, Konventionalstrafen, Ab-

nähme der Arbeiten, Dauer und Umfang der zu lerstenden

Garantie. Erstreckt sich die Ausführung über emen

längeren Zeitraum, so sind angemessene Abschlagszahlungen

zu leisten; dieselben dürfen sich bis auf 90 Prozent des

Wertes erstrecken, auf welchen die Arbeit im Momente

der Teilzahlung geschätzt werden kann. Die Kaution

soll in der Regel 10 Prozent der Uebernahmssumme

nicht übersteigen. Konventionalstrafen sind in der Regel

nur auszubedingen, wenn ein erhebliches Interesse an

der rechtzeitigen Vertragserfüllung besteht, ihre Höhe soll

sich in angemessenen Schranken halten. Auch emen,

jedoch nicht gefährlichen Streikparagraphen weist ine

Verordnung auf, der folgendermaßen lautet: „Streiks,
welche während der Ausführung der Arbeiten eintreten,

sollen in Bezug auf Verlängerung der Vollendungstermme
in Betracht gezogen werden, sosern dem Unternehmer

kein Verschulden an der Entstehung desselben nachge-

wiesen werden kann."
Die Verordnung tritt mit dem 1. September 1910
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